M u s t e r  –  V e r e i n b a r u n g  gemäss BVG Art. 46
(Pensionskasse bei Erwerbstätigkeit im Dienste mehrerer Arbeitgeber)

1. Vorbemerkungen zur gesetzlichen Grundlage + zur praktischen Umsetzung

a)
Ein Arbeitnehmer, der gleichzeitig im Dienste mehrerer Arbeitgeber steht und dessen gesamter Jahreslohn die BVG-Eintrittsschwelle übersteigt (d.h. für 2009/10 ab CHF 20'520.--), kann sich bei der Vorsorgeeinrichtung einer seiner Arbeitgeber (oder bei der Auffangeinrichtung BVG) freiwillig versichern lassen (vgl. BVG Art. 46, Abs. 1).

b)
Ist ein Arbeitnehmer bereits bei einer Vorsorgeeinrichtung obligatorisch versichert, kann er sich bei ihr für den Lohn zusätzlich versichern lassen, den er von den anderen Arbeitgebern erhält (vgl. BVG Art. 46, Abs. 2).

c)
Jeder Arbeitgeber schuldet jeweils (mindestens) die Hälfte der Beiträge, die auf den bei ihm bezogenen Lohn entfallen (vgl. BVG Art. 46, Abs. 3 + 4).

d)
Fazit: Es handelt sich somit um einen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers, sich (zusätzlich) freiwillig versichern zu lassen (ist somit für die Arbeitgeber bindend, also keineswegs ein freiwilliges Entgegenkommen!). Dabei gilt dieser Rechtsanspruch (wie das gesamte BVG) nur für den BVG-koordinierten Lohn, wobei die Arbeitgeber verpflichtet sind, ihre Arbeitnehmer rechtsgleich zu behandeln. Die Arbeitgeber haben mind. 50 % der Gesamt-prämie anteilmässig zu übernehmen. Dabei ist es i.d.R. sinnvoll, wenn der Arbeitgeber mit dem grössten Lohnanteil die Federführung übernimmt und diesen Arbeitnehmer bei seiner Kasse mitversichert (aber für die gesamte Lohnsumme inkl. jener der anderen Arbeitgeber).

e)
Wenn es im Gesetz heisst: „… sofern deren reglementarische Bestimmungen es vorsehen“ (Abs. 1) bzw. „… falls ihre reglementarischen Bestimmungen es nicht ausschliessen“ (Abs. 2), ist das wenig sinnvoll, denn es ist kein PK-Reglement bekannt, das dies ausdrücklich vorsieht bzw. nicht ausschliesst. Diese Absicht des Gesetzgebers, Arbeitnehmer mit mehreren Teilpensen nebeneinander rechtlich gleich zu stellen bzw. nicht zu benachteiligen, ist bei diesen Kassen und den Arbeitgebern kaum bekannt. Der federführende Arbeitgeber braucht also nirgends zu fragen, sondern seiner Kasse für diese Person bloss das Total der AHV-Lohnsumme zu melden.

2. Angaben zum betreffenden Arbeitnehmer

a)
Personalien: (Name, Adresse, Geburtsdatum).
b)
Zahlenbeispiel für das Jahr xy:

	Arbeitgeber
	AHV-
Jahreslohn
	davon vers. Lohn (z.B. BVG-koord. 2009/10)
	Anteil Arbeitgeber
(min. 50 % Prämie)
	Anteil Arbeitnehmer (max. 50 % Prämie)

	Arbeitgeber A
	35'000.00
	23'828.00
	
	

	Arbeitgeber B
	* 25'000.00
	17'020.00
	
	

	Arbeitgeber C
	15'000.00
	10’212.00
	
	

	T o t a l  Jahr …
	75’000.00
	51'060.00
	
	


c)
Verbindlichkeit dieser prospektiven Lohnangaben: Diese sind bezüglich Pensionskasse für dieses Jahr verbindlich. Die Summe wird von Arbeitgeber A seiner Kasse (anfangs Jahr) so gemeldet und kann dann für dieses Jahr nur noch bei einer dauerhaften, grösseren Aenderung des Beschäftigungsgrades geändert werden (je nach Kasse erst bei mehr als +/- 20 %).

*
Dieser Betrag von Arbeitgeber B liegt ebenfalls über der BVG-Eintrittsschwelle (z.B. für 2009/10) und ist somit ebenfalls obligatorisch zu versichern (aber besser mit dieser ‚Verbundlösung’ zwecks Vermeidung eines doppelten BVG-Koord.-Abzuges). Dann muss dieser Arbeitgeber aber Ende Jahr bei seiner Deklaration für den Sicherheitsfonds BVG (+ für die spätere AHV-Revision) darauf verweisen, dass er 1 Person aufgrund von BVG Art. 46 bei einer anderen Kasse (Name) mitversichert habe.

3. Totalprämie für die Pensionskasse und Art der Verrechnung untereinander

a)
Die Totalprämie beträgt CHF … Der Arbeitnehmer-Anteil beträgt xy % davon =  CHF …..

b)
Variante A: Arbeitgeber A verrechnet gemäss direkter Absprache mit dem Arbeitnehmer den gesamten Arbeitnehmeranteil und stellt den anderen Arbeitgebern nur Rechnung für ihren Arbeitgeberanteil, die diesen dann (z.B. innert 30 Tagen) begleichen.

c)
Variante B: Arbeitgeber A stellt den anderen Arbeitgebern die anteilmässigen Arbeitgeber- + Arbeitnehmerbeiträge in Rechnung, die ihm diesen dann innert 30 Tagen / zu Beginn jedes Semesters / zu Beginn jedes Quartals begleichen.

4. Weiter zu vereinbarende Details zu den Sozialversicherungen

a)
Arbeitgeber A übernimmt in diesem Sinne die Federführung für die Pensionskasse sowie für die Auszahlung der Kinderzulage (aufgrund dieses totalen Beschäftigungsgrades).

b)
Für die AHV- und die FAK-Lohndeklaration zuhanden seiner Ausgleichskasse ist Ende Jahr jeder dieser Arbeitgeber für die Abrechnung seiner an diese Person effektiv ausbezahlten Bruttolohnsumme selber verantwortlich.

5. Inkrafttreten, Folgejahre und Schlussbestimmungen

a)
Diese Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung durch alle Beteiligten per 01.01.xy in Kraft.
b)
Bei vergleichbaren Verhältnissen findet diese Vereinbarung auch für die Folgejahre sinngemäss Anwendung. Die anderen Arbeitgeber verpflichten sich, Arbeitgeber A als federführendem Arbeitgeber Ende Jahr den Bruttolohn für diese Person für das Folgejahr bekanntzugeben und danach den Arbeitgeber-Anteil der Prämien anteilmässig zu übernehmen.

c)
Diese Vereinbarung wird von allen Beteiligten in untenstehender Reihenfolge im Zirkulationsverfahren unterzeichnet und von Arbeitgeber A archiviert. Er stellt den anderen Beteiligten eine Kopie mit allen Unterschriften zu (spätestens mit seiner Rechnung gemäss Ziff. 3 und unter Beilage einer Beleg-Kopie der Kasse für diese Person für dieses Jahr).

Ort und Datum:

Der Arbeitnehmer:






Vorname, Name



Für den Arbeitgeber B






Name, Funktion



Für den Arbeitgeber C






Name, Funktion



Für Arbeitgeber A (Archivierung)






Name, Funktion

PS: Eine solche Vereinbarung braucht für die gleiche Person bei ungefähr gleichbleibenden Verhältnissen nur einmal abgeschlossen zu werden und kann für vergleichbare Fälle variiert werden, sodass sich der Initialaufwand entsprechend relativiert.

8004 Zürich, 27.04.07/Ro  [BVGArt46-Vereinbarung]
Entwurf Schweiz. Blindenbund, Hans-Peter Rogger
(für 2009/2010 aktualisiert 30.01.2009/Ro)

